
Vorblatt 
Probleme: 
Nach 6-jähriger Anwendungszeit des Gesetzes wurde im Rahmen der Vollziehung festgestellt, dass Er-
gänzungen und Korrekturen im Gesetz notwendig sind. Daher wurde die Novelle als erforderlich erachtet. 
Ziele: 
Novellierung des Forstlichen Vermehrungsgutgesetzes 2002 
Inhalt: 
- Wildlingsgewinnung wird auch in der Kategorie „ausgewählt“ möglich 
- VO Ermächtigungen für Zulassungszeichen auch bei „quellengesichert“ und für bestimmte Baumar-

ten bei Wildlingsgewinnung 
- Meldepflicht für Erntebeginn auf 1 Woche verkürzt 
- Überprüfung des Stammzertifikats auch bei quellengesichertem Vermehrungsgut und bei qualifizier-

tem Vermehrungsgut für Klone und Klonmischungen 
- Vermengung von Saatgut auch in der Kategorie „qualifiziert“ möglich 
- Verfolgungsverjährungsfrist auf 2 Jahre erhöht, Geldstrafenhöhe auf  7000,- € reduziert 
Alternativen: 
Keine 
Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich und die Verwal-
tungslasten für Unternehmen: 
Unmittelbar keine. 
Finanzielle Auswirkungen: 
Durch die oben dargelegte Punktation, kommt es zu keinen zusätzlichen Kosten. 
Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimaverträglichkeit: 
Das Vorhaben ist nicht klimarelevant. 
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 
Der Entwurf sieht Maßnahmen vor, zu denen der Bund aufgrund zwingender Vorschriften des Gemein-
schaftsrechtes verpflichtet ist. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes: 
Das Forstliche Vermehrungsgutgesetz 2002 dient der Umsetzung der Richtlinie 1999/105/EG des Rates 
vom 22.12.1999 über den Verkehr mit forstlichem Vermehrungsgut, welche bis zum 1. Jänner 2003 zu 
erfolgen hatte. 
Zweck des Gesetzes ist die Bereitstellung von hochwertigem und identitätsgesichertem forstlichen Ver-
mehrungsgut für die Erhaltung und Verbesserung der Wohlfahrtswirkungen des Waldes, die Förderung 
der Forstwirtschaft sowie die Erhaltung und nachhaltige Nutzung forstgenetischer Ressourcen. Dabei sind 
wissenschaftliche Erkenntnisse und forstliche Erfahrungen einzubeziehen. 
Mit dem BFW-Gesetz 2004 wurde das Bundesamt für Wald namentlich geschaffen und wurde der hoheit-
liche Wirkungsbereich u.a. mit der Übertragung der Vollzugsaufgaben des Forstlichen Vermehrungsgut-
gesetzes festgelegt. Daher hat nunmehr in allen diesbezüglichen Bestimmungen die Wortfolge „und For-
schungszentrum“ zu entfallen. 
Kompetenzgrundlage: 
In kompetenzrechtlicher Hinsicht stützt sich das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz auf 
- Art. 10 Abs. 1 Z 2 („Waren- und Viehverkehr mit dem Ausland“) im Hinblick auf die Regelungen 

über die Ein- und Ausfuhr von forstlichem Vermehrungsgut, 
- Art. 10 Abs. 1 Z 4 („Bundesfinanzen“) im Hinblick auf die Regelungen über die Gebühren, 
- Art. 10 Abs. 1 Z 8 („Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs“) und 
- Art. 10 Abs. 1 Z 10 („Forstwesen“) des B-VG. 

Besonderer Teil 
Zu § 2 Z 2 lit.c: 
In der Begriffsbestimmung wird nunmehr die Bezeichnung „Wildlinge“ ausdrücklich angeführt. 
Zu § 4: 
Bei der Kategorie „quellengesichert“ wird nunmehr auch eine Verordnungsermächtigung geschaffen, um 
das Zulassungszeichen zu definieren. 
Zu § 6: 
Neue VO-Ermächtigung, damit in Saatguterntebeständen nur bestimmte Baumarten als Wildlinge gewor-
ben werden können. 
Zu § 12: 
Die Meldefrist des beabsichtigten Erntetermins wurde von einem Monat auf „eine Woche“ verkürzt. 
Ergänzung zur VO-Ermächtigung, um das Zulassungszeichen für Wildlinge der Kategorie „quellengesi-
chert“ zu definieren. 
Die Überprüfung des ausgestellten Stammzertifikats durch das Bundesamt für Wald und Ausstellung 
eines Bescheides für die Ungültigkeit des Stammzertifikats und somit der Erntemenge diverser neuer 
Baumarten wird bei dieser Kategorie ergänzt. 
Zu § 13: 
Die Meldefrist des beabsichtigten Erntetermins wurde von einem Monat auf „eine Woche“ verkürzt. 
Bei der bestehenden VO-Ermächtigung wurden die Baumarten und das Zulassungszeichen für Wildlinge 
der Kategorie „ausgewählt“ ergänzt. 
Die Gewinnung von Wildlingen soll auf der gesamten Zulassungseinheit (=Saatguterntebestand) erfolgen, 
um eine hohe genetische Vielfalt zu gewährleisten. 
Zu § 15: 
Die Meldefrist des beabsichtigten Erntetermins wurde von einem Monat auf „eine Woche“ verkürzt. 
Der Abs. 6. wird  neu formuliert. 
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Zu § 16: 
Die Meldefrist der beabsichtigten Gewinnung von Pflanzgut wurde von einem Monat auf „eine Woche“ 
verkürzt. 
Die Überprüfung des ausgestellten Stammzertifikats durch das Bundesamt für Wald und die Ausstellung 
eines Bescheides für die Ungültigkeit des Stammzertifikats auch für vegetatives Vermehrungsgut wird 
ergänzt. 
Zu § 17: 
Die Ziffer 5 in Absatz 1 entfällt, da Wildlinge jetzt eindeutig in den Kategorien „quellengesichert“ und 
„ausgewählt“ geregelt werden. 
Die Absätze 5 und 7 werden neu formuliert. 
Zu § 20: 
Die Vermengung von Saatgut wurde auf alle drei Kategorien erweitert, um praxisgerecht handeln zu 
können. Kleine Mengen von Plantagensaatgut können dann auch vermengt werden, wenn die Saatgutun-
tersuchung durchgeführt wurde und das Bundesamt ein neues Stammzertifikat ausstellte. 
Zu § 29: 
Durch die neuen EU Mitgliedstaaten bleibt eigentlich in der Praxis nur mehr Amerika als Drittstaat für 
den Saatgutimport übrig. Die Absätze 2 und 3 können entfallen, da in Zukunft Zollprobenentnahmen und 
Untersuchungen nicht mehr effektiv und notwendig erscheinen. 
Zu § 30: 
Die Absätze 1 bis 8 werden gestrichen und erfolgt eine Neuformulierung, da sich die Bestimmung gleich-
falls auf Drittstaaten bezieht und es sinnvoll erscheint, nur mehr das Bundesamt für Wald mit der Ein-
fuhrkontrolle zu befassen. 
Zu § 31: 
Die zwei Absätze entfallen und wird die Bestimmung vereinfacht neu formuliert. Die Geschäftszahl des 
Bescheides (Einfuhrbewilligung) ist die Stammzertifikatsnummer bei Importen von Vermehrungsgut aus 
Drittstaaten. Laut Richtlinie 1999/105/EC muss ein Stammzertifikat für ein importiertes Vermehrungsgut 
ausgestellt werden. 
Da die Zollprobe beim Saatgut entfällt und keine Untersuchung vom Bundesamt für Wald durchgeführt 
wird, entfällt auch die Untersagungsmöglichkeit. 
Zu § 34: 
Hier wurde der Ernteunternehmer ergänzt. 
Zu § 35: 
Auch hier wird der Ernteunternehmer ergänzt und angeführt, welche Bücher er führen muss. 
Zu § 37: 
Auch hier wird der Ernteunternehmer ergänzt. 
Zu § 39: 
Während der 6-jährigen Vollziehung des Forstlichen Vermehrungsgutgesetzes 2002 zeigte sich, dass die 
Verjährungsfrist von 6 Monaten nach § 31 Abs. 2 Verwaltungsstrafgesetz zu kurz ist. Da die Betriebskon-
trollen innerhalb von 3 Jahren erfolgen, konnten in der Praxis bisher Verwaltungsübertretungen, insbe-
sondere hinsichtlich unrichtig ausgestellter Lieferscheine (Rechnungen), oftmals erst nach Ablauf der 6-
monatigen Verfolgungsverjährungsfrist festgestellt werden. Daher war in diesen Fällen eine Ahndung der 
in § 39 normierten Verwaltungsstraftatbestände nicht mehr möglich. 
Auch im Saatgutgesetz 1997 ist eine Frist von zwei Jahren für die Verfolgungsverjährung aus ähnlichen 
Erwägungen normiert. 
Aus vergleichbaren Gründen wurde daher diese Regelung übernommen, um nunmehr auch die Möglich-
keit zu schaffen, die Einhaltung des Gesetzes samt den Straftatbeständen effektiv zu vollziehen. 
Dafür wurde die Höhe der Geldstrafenandrohung vereinheitlicht für alle Straftatbestände auf 7000.- € 
herabgesetzt, in Anlehnung an das Forstgesetz. 
Zu § 41: 
Die Gebührenerlassung hat nunmehr nach dem BFW-Gesetz 2004 zu erfolgen. Es sind Tarife für forstli-
ches Vermehrungsgut zu erlassen, die mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
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und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen derart festgelegt werden, 
dass jener Aufwand, der aufgrund der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes entsteht, kostendeckend 
abgegolten wird. 
Zu § 42: 
In § 3 Abs. 2 und 3 BFW-Gesetz 2004 wurde das Bundesamt für Wald im Rahmen der nach dem Forstli-
chen Vermehrungsgutgesetz übertragenen hoheitlichen Vollzugsaufgaben Behörde und gleichzeitig nor-
miert, dass gegen Bescheide des Bundesamtes für Wald eine Berufung an den Bundesminister für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zulässig ist. Die diesbezügliche Regelung in Abs. 2 
wurde damit inhaltlich geändert, gegenständlich erfolgt nunmehr auch die formale Änderung der Rechts-
mittelmöglichkeit. 
Zu § 44: 
Neuformulierung des Textes; keine inhaltliche Änderung. 
Zu § 47: 
Aufgrund eines Redaktionsversehens wurde diese Paragrafenbezeichnung übergangen. 
Zu § 48: 
Nachnummerierung aufgrund des vorgenannten Redaktionsversehens. 
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